
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Konstantin Kuhle, Stephan Thomae, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/17531 –

Folgen des Dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes für Besitzer von
Softairwaffen und großvolumigen Magazinen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In Deutschland spielen viele tausend Menschen das taktische Geländespiel 
„Airsoft“ (https://www.airsoft-verzeichnis.de/index.php?status=team_general
&sp=2). Bei diesem Bewegungsspiel geht es darum, allein oder in Teams die 
Spieler eines gegnerischen Teams mithilfe von sogenannten Softairwaffen zu 
treffen und dadurch aus dem Spiel zu nehmen. Airsoft ähnelt daher stark dem 
Paintball oder Laser Tag. Im Gegensatz zu diesen Spielen wird jedoch beim 
Airsoft-Spiel nicht mit Farbmunition oder Lasern geschossen, sondern mit 
Kunststoffkugeln mit Kaliber 6 mm.

Nach Anlage 2 Abschnitt 3 Unterabschnitt 2 Nummer 1 des Waffengesetzes 
(WaffG) sind solche Softairwaffen, die ihre Geschosse mit weniger als 0,5 
Joule Mündungsenergie verschießen, keine Schusswaffen im Sinne des Geset-
zes und können daher frei erworben werden. Hiervon profitieren insbesondere 
vollautomatische Softairwaffen. Waffen, die diesen Energiewert übersteigen, 
aber eine Mündungsenergie von 7,5 Joule oder weniger besitzen, dürfen eben-
falls erlaubnisfrei erworben und besessen werden. Diese Waffen müssen aller-
dings eine entsprechende Kennzeichnung aufweisen. Softairwaffen, die schar-
fen Waffen ähnlich sehen, unterliegen den Regeln für Anscheinswaffen und 
dürfen nicht offen geführt werden.

Mit dem vom Deutschen Bundestag am 13. Dezember 2019 beschlossenen 
Dritten Waffenrechtsänderungsgesetz wird der entsprechende Passus der Anla-
ge 2 des Waffengesetzes dahin gehend abgeändert, dass nun nicht mehr der 
Energiewert von 0,5 Joule entscheidend für die Einstufung als Spielzeug sein 
soll, sondern dafür auf die Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug 
(ABl. L 170 vom 30. Juni 2009, S. 1; fortan Spielzeugsicherheitsrichtlinie) 
verwiesen wird. Diese betrifft ihrem Wortlaut nach jedoch nur Spielzeug, das 
zur Verwendung von unter 14-Jährigen gedacht ist. Zudem sind bestimmte, 
scharfen Waffen nachgebildete Spielzeuge von der Richtlinie nicht erfasst. 
Schließlich legt die Richtlinie mit der Norm EN71-1:2014+A1:2018 auch ei-
nen anderen Energiewert fest, der an die Aufprallenergie anknüpft. Auf Sof-
tairwaffen und die üblicherweise verwendeten Geschosse umgerechnet, ergäbe 
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sich so ein deutlich niedrigerer Mündungsenergiewert, was tausende von 
Spielzeugen über Nacht zu Waffen im Sinne des Waffengesetzes macht.

Wie den Fragestellern aus dem Kreis der Airsoft-Spieler und seitens des Ver-
bandes Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e. V. mitgeteilt 
wurde, seien dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat diese 
Folgen des Dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes bekannt. Wie den Frage-
stellern ebenfalls von dort berichtet wurde, hat sich der Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat Stephan 
Mayer gegenüber Verbandsmitgliedern dahin gehend geäußert, dass die 
Bundesregierung derzeit bereits an einer Möglichkeit, diese Folgen vor In-
krafttreten der Regelungen zu beheben, arbeite.

Neben Unklarheiten für die praktische Durchführung von Spielen mit Softair-
waffen ergeben sich aus Sicht der Fragesteller aus dem Dritten Waffenrecht-
sänderungsgesetz weitere praktische Fragen. Diese betreffen insbesondere die 
Besitzer großvolumiger Magazine.

 1. Inwieweit betrifft die Änderung des Waffengesetzes durch das Dritte 
Waffenrechtsänderungsgesetz aus Sicht der Bundesregierung Besitzer so-
genannter Softairwaffen?

Welche Folgen hat das Gesetz für diese?

 2. Erfasst die EU-Spielzeugsicherheitsrichtlinie aus Sicht der Bundesregie-
rung auch solche Gegenstände, die scharfen Waffen nachgebildet und für 
die Benutzung durch Personen über 14 Jahren gedacht sind?

 3. Wird es aus Sicht der Bundesregierung nach Inkrafttreten des Dritten 
Waffenrechtsänderungsgesetzes noch möglich sein, erlaubnisfrei vollau-
tomatische Softairwaffen herzustellen und zu besitzen?

 4. Welche Auswirkungen hat das Gesetz aus Sicht der Bundesregierung auf 
die Veranstaltung von Airsoft-Events wie etwa Turnieren?

Welche Folgen hätte dies für die Ausübung des Airsoft-Sports in 
Deutschland?

 5. Werden nach Kenntnis der Bundesregierung neben Softairwaffen noch 
andere Spielzeuge von der Gesetzesänderung betroffen und fallen fortan 
unter das Waffengesetz?

Wenn ja, welche Produkte in welcher Stückzahl wären nach Kenntnis 
und Schätzung der Bundesregierung betroffen?

 6. Voraussichtlich ab welchem Zeitpunkt treten die Folgen des Dritten Waf-
fenrechtsänderungsgesetzes für die Besitzer von Softairwaffen und ande-
ren Spielzeugen ein?

 7. Wie möchte die Bundesregierung sicherstellen, dass nach Inkrafttreten 
des Gesetzes nicht zahlreiche Kinder und Jugendliche unwissentlich im 
Besitz unmarkierter und daher im Sinne des Waffengesetzes illegaler 
Waffen mit einer Mündungsenergie von unter 7,5 Joule sind?

 8. Welche Möglichkeiten bleiben Besitzern solcher Gegenstände aus Sicht 
der Bundesregierung, um ihren Besitz auch nach Inkrafttreten des Dritten 
Waffenrechtsänderungsgesetzes rechtmäßig aufrechtzuerhalten?

Können diese Spielzeuge einer Prüfung und Markierung unterzogen wer-
den?

Mit wie vielen Prüfungen rechnet die Bundesregierung insoweit, und wer 
trägt die Kosten dafür?

Drucksache 19/18226 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Vorabfassung - w
ird durch die lektorierte Version ersetzt.



Ist es Herstellern möglich, für bereits veräußerte Waffen eine Bauartprü-
fung durchzuführen und veräußerte Waffen im Rahmen eines Rückrufs 
entsprechend nachzumarkieren?

 9. Besteht aus Sicht der Bundesregierung die Möglichkeit der Erteilung von 
Ausnahmegenehmigungen für die Besitzer solcher Gegenstände?

Welcher bürokratische Aufwand ergibt sich insoweit, und welche Kosten 
kommen auf die Antragsteller zu?

10. Gedenkt die Bundesregierung, die durch den Wegfall des Handels mit 
derartigen Spielzeugen betroffenen deutschen Hersteller und Händler zu 
unterstützen, sofern es zu entsprechenden Beeinträchtigungen kommt, 
und wenn ja, wie?

Mit Einbußen in welcher Höhe rechnet die Bundesregierung insoweit bei 
diesen?

11. Plant die Bundesregierung Maßnahmen, um die Folgen des Waffenrecht-
sänderungsgesetzes auf die Besitzer von Softairwaffen abzumildern?

Wie kann eine solche Maßnahme aussehen?

Die Fragen 1 bis 11 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.
Nach bisher geltendem Waffenrecht sind Schusswaffen, die zum Spiel be-
stimmt sind, vom Waffengesetz (WaffG) freigestellt, wenn ihre Mündungsener-
gie nicht mehr als 0,5 Joule beträgt.
Dieser Grenzwert entsprach der Regelung der „Richtlinie 2009/48/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit 
von Spielzeug“. Im Dezember 2018 wurde die zu dieser Richtlinie erlassene 
Spielzeugsicherheitsnorm (Safety of toys – Part 1: Mechanical and physical 
properties; EN 71-1:2014+A1:2018) allerdings dahingehend geändert, dass be-
züglich des Energiegrenzwerts von Spielzeugwaffen nicht mehr auf die Mün-
dungsenergie, sondern auf die Auftreffenergie im Ziel abgestellt wird. Der neue 
Grenzwert beträgt 2.500 Joule/m².
Im Rahmen des „Dritten Gesetzes zur Änderung des Waffengesetzes und weite-
rer Vorschriften“ (3. WaffRÄndG) wurde diese Änderung dergestalt umgesetzt, 
dass nun eine gleitende Verweisung auf die EU-Spielzeugsicherheitsrichtlinie 
enthalten ist: Danach sind künftig sämtliche Gegenstände vom WaffG freige-
stellt, die Spielzeug im Sinne der Richtlinie sind. Diese Änderung soll zum 
1. September 2020 in Kraft treten.
Allerdings erfüllen nicht alle nach der bisherigen Ausnahme freigestellten Ge-
genstände sämtliche Anforderungen der EU-Spielzeugsicherheitsrichtlinie, weil 
sie z. B. nicht die erforderliche Kennzeichnung aufweisen oder für Sammler 
über 14 Jahren bestimmt sind. Dies würde grundsätzlich dazu führen, dass Sof-
tairwaffen künftig unter das WaffG fallen. Um unnötige bürokratische Aufwän-
de für die Besitzer dieser Gegenstände zu vermeiden, soll die bisherige Aus-
nahme – zusätzlich zur neuen – wiederhergestellt werden. Diese Regelung ist 
Teil des „Gesetzes zur Verbesserung der Rahmenbedingungen luftsicherheits-
rechtlicher Zuverlässigkeitsüberprüfungen“, das vom Deutschen Bundestag am 
5. März 2020 beschlossen wurde. Sofern der Bundesrat diesem Gesetz zu-
stimmt, ist sichergestellt, dass die bisherige Rechtslage für Hersteller und 
Händler von Softairwaffen und für deren Besitzer auch nach dem 1. September 
2020 bestehen bleibt.
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12. Welche Auswirkungen haben die neuen Regelungen zu Magazinen durch 
das Dritte Waffenrechtsänderungsgesetz nach Kenntnis der Bundesregie-
rung auf die Besitzer von Softairwaffen und Dekowaffen?

Handelt es sich bei Magazinen für diese Gegenstände fortan um verbote-
ne Gegenstände im Sinne des Waffengesetzes?

Magazine für Softairwaffen sind von den Regelungen nicht betroffen, da sich 
diese nur auf Magazine für Halbautomaten mit Zentralfeuerzündung beziehen.
Magazine für Dekowaffen, die nach der „Durchführungsverordnung (EU) 
2018/337 der Kommission vom 5. März 2018 zur Änderung der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/2403 zur Festlegung gemeinsamer Leitlinien über 
Deaktivierungsstandards und -techniken, die gewährleisten, dass Feuerwaffen 
bei der Deaktivierung endgültig unbrauchbar gemacht werden“ deaktiviert wur-
den, sind ebenfalls nicht betroffen, da dort vorgesehen ist, dass das Magazin so 
mit der Waffe verschweißt werden muss, dass es nicht mehr entnommen wer-
den kann.

13. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung insoweit zur Aufklärung 
der Besitzer dieser fortan verbotenen Gegenstände?

Wie will die Bundesregierung verhindern, dass Personen unwissentlich 
im Besitz von verbotenen Gegenständen sind, die sie vormals legal er-
worben haben?

Die Bundesregierung hat bereits die Verabschiedung des 3. WaffRÄndG zum 
Anlass für entsprechende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit genommen 
(z. B. durch Presseinformationen und entsprechende Hinweise auf der Website 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat) und wird dies auch 
weiter fortsetzen.

14. Wie findet nach Kenntnis der Bundesregierung fortan die Messung der 
Magazinkapazität bei Waffen mit Röhrenmagazinen, wie beispielsweise 
Schrotflinten, statt, bei denen das Magazin keinen Hinweis auf ein be-
stimmungsgemäßes Kaliber hat und wo nicht das Kaliber der Munition 
(also der Außendurchmesser) für die Kapazität entscheidend ist, sondern 
die Länge der Patronen?

Die Maße der bestimmungsgemäß verwendbaren Patrone sind auf der Waffe 
angegeben, in der Regel auf dem Lauf (bei Schrotflinten z. B. 12/76 oder 
12/70, wobei die letztgenannte Zahl die Hülsenlänge angibt).

15. Trifft es zu, dass Gesellschaften des Bundes noch nach Inkrafttreten der 
Richtlinie (EU) 2017/853 (EU-Feuerwaffenrichtlinie) großvolumige Ma-
gazine und Magazinteile aus Bundeseigentum auf dem freien Markt ver-
äußert haben, wie es in der Presse berichtet wird (vgl. Redaktionsnetz-
werk Deutschland, https://www.rnd.de/politik/seehofers-schildburgerstre
ich-waffengesetz-unter-feuer-36OU7VWXTNHFXPKT34HZQBMSW
Q.html, letzter Abruf 22. Januar 2020)?

Wenn ja, in welchem Umfang fanden Veräußerungen statt, und war der 
Bundesregierung insoweit bewusst, dass diese Gegenstände nach Inkraft-
treten des Dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes nahezu unverkäufliche 
verbotene Gegenstände würden?

Nach Inkrafttreten der Richtlinie (EU) 2017/853 wurde die bundeseigene Treu-
handgesellschaft VEBEG mit der Verwertung von Magazinen mit einer durch 
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die Bauart bestimmten Kapazität von mehr als zehn Schüssen in verschiedenen 
Ausführungen von Dienststellen des Bundes beauftragt. Die genauen Stückzah-
len aus diesen Verkaufsaufträgen können nicht beziffert werden, da in der Re-
gel Mischlose zum Verkauf kamen, bei denen Magazine jeweils nur Teilmen-
gen bildeten. Derartige Lose enthalten z. B. Magazine, Magazintaschen, Reini-
gungsgerät und andere Ersatzteile. Die Teile wurden von den Auftraggebern 
überwiegend im Zusammenhang mit der Verschrottung von Waffen ausgeson-
dert. Die Magazine unterlagen seinerzeit keinem Inverkehrbringungsverbot und 
waren an jedermann legal freiverkäuflich. Bei den Erwerbern handelt es sich je-
doch nicht um Endanwender, die Magazine bei der VEBEG bezogen hätten, 
sondern um Händler, die ausgesonderte Teile verschiedenster Art mit einer 
Teilmenge Magazine erworben haben. Diese Waren werden bei den Händlern 
in der Regel zur weiteren Vermarktung genutzt oder der Rohstoffgewinnung 
zugeführt.

16. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung insoweit zur Rücknahme 
dieser Gegenstände und zur Entschädigung der Erwerber?

Die Bundesregierung plant keine derartigen Maßnahmen.

17. Mit welcher Zahl von Abgaben fortan verbotener Gegenstände, also vor 
allem großvolumiger Magazine und Magazinteile für Schusswaffen, 
rechnet die Bundesregierung infolge des Dritten Waffenrechtsänderungs-
gesetzes?

18. Wie groß dürfte aus Sicht der Bundesregierung insoweit der wirtschaftli-
che Schaden für deren Besitzer sein?

Die Fragen 17 und 18 werden gemeinsam beantwortet.
Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

19. Welche Kosten entstehen nach Kenntnis der Bundesregierung für solche 
Besitzer großvolumiger Magazine für Schusswaffen, die nach § 40 Ab-
satz 4 WaffG eine Ausnahmegenehmigung für den Besitz dieser Gegen-
stände beim Bundeskriminalamt beantragen, wie es der Antrag der Frak-
tionen der CDU/CSU und der SPD im Ausschuss für Inneres und Heimat 
des Deutschen Bundestages (Ausschussdrucksache 19(4)415) unter 
Nummer 1 beschreibt?

Mit wie vielen Anträgen rechnet die Bundesregierung insoweit?

Die Gebühren für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 40 Absatz 
4 WaffG durch das Bundeskriminalamt richten sich gemäß Abschnitt 10 Num-
mer 14.6 der Anlage zur Besonderen Gebührenverordnung des Bundesministe-
riums des Innern, für Bau und Heimat für individuell zurechenbare öffentliche 
Leistungen in dessen Zuständigkeitsbereich (Besondere Gebührenverordnung 
BMI – BMIBGebV) nach dem Zeitaufwand und können daher nicht allgemein 
beziffert werden. Zu den zu erwartenden Antragszahlen liegen der Bundes-
regierung keine Erkenntnisse vor.
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20. Wie können Waffenhändler nach Kenntnis der Bundesregierung ab In-
krafttreten des Dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes Signal-, Reizstoff- 
und Schreckschusswaffen vertreiben, die in anderen EU-Mitgliedstaaten 
hergestellt wurden?

Wie können Händler insoweit rechtssicher nachweisen, dass diese in 
Übereinstimmung mit den europäischen Vorgaben hergestellt wurden?

Ab dem 1. September 2020 gelten als Schreckschuss-, Reizstoff- und Signal-
waffen (SRS-Waffen) im Sinne des WaffG auch solche Gegenstände, die den 
Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaates entsprechen, die dieser der 
Europäischen Kommission nach Artikel 4 Absatz 2 der Durchführungsrichtli-
nie (EU) 2019/69 der Kommission vom 16. Januar 2019 zur Festlegung techni-
scher Spezifikationen für Schreckschuss- und Signalwaffen gemäß der Richtli-
nie 91/477/EWG des Rates über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes 
von Waffen als Maßnahme zur Umsetzung dieser Durchführungsrichtlinie mit-
geteilt hat. Sie dürfen demnach unter den gleichen Bedingungen vertrieben 
werden, wie die nach deutschem Recht bauartzugelassenen SRS-Waffen. Um 
festzustellen, ob die in anderen EU-Mitgliedstaaten hergestellten Gegenstände 
die Anforderungen nach der Durchführungsrichtlinie (EU) 2019/69 erfüllen, 
sieht Artikel 3 der Durchführungsrichtlinie vor, dass über Nationale Kontakt-
stellen ein entsprechender Informationsaustausch erfolgt. Die Bundesregierung 
wird zeitnah eine Nationale Kontaktstelle für diese Aufgabe benennen.
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